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Die Folgen

• Steigende Immissionsbelastung
• Städtebauliche Entwicklung eingeschränkt
• Zersiedlung des Außenbereichs
• Nachteile für Freizeit und Tourismus
• Beeinträchtigung von Natur und Landschaft

zunehmende Kritik aus der Bevölkerung –
Akzeptanzverlust !!



2005 2010
Veränderung 

(%)

Rinder
(Milch-, Zucht- und Mastvieh)

230.000 245.000 + 6,5 

Schweine
(Mast- und Zuchtvieh)

900.000 1.245.000 + 38,3

Geflügel
(Legehennen, Masthähnchen und Puten)

2.070.000 3.530.000 + 70,5

Entwicklung
- Tierbestände im Kreis Borken -



Entwicklung
- Vergleichszahlen 2010 -

Borken Cloppenburg Emsland Vechta

Rinder 245.000 165.000 210.000 95.000

Schweine 1.245.000 1.700.000 1.500.000 1.400.000

Geflügel 3.530.000 12.350.000 32.900.000 10.500.000

Zusätzlich beantragt: 11.200.000



genehmigt
im 

Antragsverfahren

Rinder
(Milch-, Zucht- und Mastvieh)

4.200 2.000

Schweine
(Mast- und Zuchtvieh)

95.000 37.000

Geflügel
(Legehennen, Masthähnchen und Puten)

910.000 176.000

Entwicklung
- BImSchG-Betriebe Kreis Borken-

genehmigte Tierplätze 01/2008 – 09/2011 



Art der Anlage
Kapazität 

(Mastplätze)
Bebaute Fläche (ca.)

Bauscheinanlage 750 35 m x 30 m = 1.050 m²

Bauscheinlage 1.499 50 m x 35 m = 1.750 m²

BImSchG-Anlage (Spalte 2) 1.999 60 m x 37,5 m = 2.250 m²

BImSchG-Anlage (Spalte 1)
5.000

120 m x 45 m = 5.400 m²

Entwicklung
- Stallgrößen-

Beispiel Schweinemast



Die Folgen
Beispiel Garrel (LK Cloppenburg)



Die Folgen

• Akzeptanz Bevölkerung Kreis Borken 

• Kritik an Gerüchen, aber zunehmend auch an Zersiedlung der 
Landschaft

• Interessenslagen Gemeinden/Landwirtschaft  zunehmend schwerer in
Einklang zu bringen

• Zunehmende gesellschaftliche Diskussion über Einschränkung der 
Tierhaltung

– Bundesgesetzgeber – Landesregierung – Steuerungsansätze der Kommunen

• Im Kreis Borken:

– Einstieg in geordneten Diskussionsprozess durch Beratungen zu 
Branchenvereinbarung



Welche Stellschrauben gibt es?

Gebietskulisse Stellschraube Akteure

Gesamter Außenbereich
Änderung BauGB-Privilegierung Bundesgesetzgeber

Gemeindliche Bauleitplanung Städte und Gemeinden

Landschaftsschutzgebiete Landschaftspläne Kreis

Siedlungsrandbereich Branchenvereinbarung WLV-LWK-Kommunen-Kreis



Änderung BauGB-Privilegierung
- Problem § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB –

gewerbliche Tierhaltung 

• Gegenüber landwirtschaftlichen Vorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
fehlen für gewerbliche Tierhaltung begrenzende Faktoren:

– kein räumlich-funktionaler Zusammenhang mit einer Hofstelle erforderlich

– kein Flächenbezug

– keine Größenbegrenzung

• Genehmigungsanspruch  /  kein Ermessen

• OVG Münster negiert Argumentation Söfker („singulärer Charakter“), 
vgl. Beschluss vom 26.05.2011 – 8 A 1251/10 (Stadt Billerbeck)

Gewerbliche Ställe können im Genehmigungsverfahren nicht 
gesteuert werden (weder Größe noch Standort)



• Diskutierte Alternativen

– Streichung der Privilegierung für gewerbliche Tierhaltung?

– (Abgemilderter) Flächenbezug auch für gewerbliche Tierhaltung?

– Begrenzung nach GV pro Betrieb?

– Begrenzung nach Belastung (z. B. 2 - 3 GV/ha in einer Gemeinde)?

– Räumlich-funktionaler Zusammenhang mit ldw. Betrieb („Hoftorprinzip“)

+ Wegfall der Privilegierung bei Überschreitung festgelegter Obergrenzen

(z. B. 3.000 Mastschweine, 9.000 Ferkel, 85.000 Masthähnchen)

Änderung BauGB-Privilegierung



Bauleitplanung

Planerische Steuerung über

– FNP (Standortzuweisungen mit Ausschlusswirkung nur für 
gewerbliche Betriebe - § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

– FNP (Nutzungsbeschränkungen und Grenzwerte – Freihaltezonen 
für Betriebe gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 4 BauGB)

– B-Plan für den Außenbereich (Standortzuweisungen und 
Freihaltezonen für Betriebe gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 4 BauGB)



Bauleitplanung
Probleme

• Aufwendiges und kostenintensives Verfahren

• Schlüssiges Plankonzept erforderlich / reine 
Verhinderungsplanung unzulässig

• Teilweise Neuland / durch Rechtsprechung noch nicht 
umfassend abgesichert / Rückschläge möglich

aber:

• Einzelne Gemeinden im Kreis Borken sind aktiv geworden:

�Südlohn

�Schöppingen

� Isselburg

�Vreden



Landschaftsplanung



Landschaftsplanung



Landschaftsplanung

ca. 1.250 m LSG



Branchenvereinbarung
- Region in der Balance -

• Im Rahmen der „Region in der Balance“ als regionale Allianz für die 
Fläche gemeinsame Überlegungen Kommunen / WLV / LWK

• Rechtlich unverbindlich

• „Kommunikationsstrategie“

• Verhaltenskonventionen

• „Mediative“ Auffanglinie vor gemeindlicher Planung 

• Beschränkt auf Siedlungsrandbereich



Branchenvereinbarung
- Absichtserklärung 28.03.2011 -



Branchenvereinbarung
- Ablauf-

• Absichtserklärung 03/2011 von Vertreter von Landwirtschaftskammer 
und WLV sowie von Landrat und allen Bürgermeistern unterschrieben

• Eigentliche Branchenvereinbarung wird aktuell in 2 Arbeitsgruppen 
(Kommunen/Landwirtschaft) erarbeitet.

• Beschluss durch Gremien der Landwirtschaft und kommunale Räte 
vorgesehen

• Abschluss Frühjahr 2012?


